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Gemeinde 4623 Neuendorf: 
Aufhebung der Grundwasserschutzzone für die Quellwasserfassung Wolfwilerstrasse 

Sehr geehrter Herr Laukemann 

Nachdem der Regierungsrat die Grundwasserschutzzone der Quelle Wolfwilerstrasse mit 
Beschluss Nr. 323 vom 23. Februar 2010 aufgehoben hat (Teilrevision Ortsplanung Neuendorf}, 
wurde uns das Schutzzonenreglement kürzlich vom Büro bsb Oensingen gemäss Auflage Nr. 3.9 
zur förmlichen Aufhebung zugestellt. 

Sie erhalten in der Beilage eine Kopie des Reglementes und eines Planausschnittes mit dem 
formellen Aufhebungsstempel des AfUSO zurück zu lhren Akten. Wir bitten Sie, sämtliche in 
Ihrer Gemeinde zirkulierenden Exemplare, sofern vorhanden, im gleichen Sinne fortzuschreiben 
oder zu vernichten. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass das Reglement, welches seine 
Rechtsgültigkeit verloren hat, irrtümlicherweise noch zur Anwendung gelangen könnte. 

In der digitalen Gewässerschutzkarte auf der Webseite des AfU wird die Schutzzone im Verlauf 
.des Monats Juli 2010 gelöscht. 

Die Grundbuch-Enträge "Massnahmen zum Schutz des Grundwassers" auf den betroffenen 
Parzellen GB Neuendorf Nrn. 407, 408, und 488 wurden, sofern vorhanden, gelöscht. 

Für die Erdsonden-Anfrage des Architekturbüros Bürgi an der Ecke Babylonstr.Bünenweq vom 
18. November 2008 kann eine Bewilligung in Aussicht gestellt werden; sofern das Begehren 
noch Bestand hat und ein geologisches Gutachten die Machbarkeit in der Abklärunqszone 
darlegen kann (s. unser Schreiben vom 18.11.2008). Weitere Auskünfte erteilt die Abt. Boden, 
Fachstelle Steine, Erden Geologie. 

Im Nachfolgenden werden sämtliche Amts- und Fachstellen mit dem vorliegenden Schreiben 
bedient, welche dazumal ein Exemplar des RRB Nr. 1444 vom 5. Mai 1987 "Genehmigung der 
Ortsplarirevision Neuendorf" sowie einen dazugehörigen Plansatz erhalten haben. Die 
Empfänger werden angehalten, ihre eigenen Pläne und Reglemente, sofern noch vorhanden, im 
Sinne dieses Schreibens sowie der Beilagen fortzuschreiben oder zu vernichten. 
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KANTON SOLOTHURN 
AMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 

GEOLOGIStHE DOKUMENTATION 
Akterl-Nr. }__?_/}_/_1_q _ 
_ · _ o ...._ 'Z. -g. __ , -~ ,.., __ ._ o_-:1 _ 

SC H U 'TZ ZONEN - REGLEMENT 

für die 

Que11wasserfa~sung Wolfwilerstrasse 

( Hauptque 11 e ) •• 
Die Ein~ohnergemeinde Neuendorf erlässt zur Sicherstellung der Trinkwasser 

versorgung, gestützt auf das kantonale Gesetz über die Rechte am Wasser, 

fLlr die im Plan l :2'000 ausgesch~ede~en Schutzzonen folgendes Reglement 

als integrierender Bestandteil des P1anes: 

Art. 1 GeHungs berei eh und Zwedbes tfoir.una 

• ~. 

Das Reg1ernent gilt für die im Schutzzonenp1an ausgeschiedenen Schutz 

gebiete. Es dient dem ZwecK, das Que11wasser soweit als möglich gegen 

alle schädigenden Einflüsse hyg~enischer, bakteriologischer und che 

mischer'Art zu schützen. 

Art.2 Umfa~g und Unterteilung 

Die Schutzzonen sind aufgrund hydrogeologischer Untersuchungen aus 

geschieden und in die nachstehe::den, im Plan eingezeichneten drei 

Teilzonen gegliedert werden: 

.Zone I = Fassungsbereich 

Zone II = Engere Schutzzone 

Zone III = Weitere Schutzzone 

:~ . 
f;.: 
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.Ar:.3 Nut:unqsbeschränkunqen und Schutzmassnahmen 

Die Gewässerschut:gesetzgebung verpflichtet jede:,'j~nn, alle nach den 

Umständen. erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um die Verunreinigung der 

ober- und unterirdischen Gewässer zu ver.neiden. Sie untersagt, Stoffe 

jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, mittelbar 

oder unmittelbar in die Gewässer einzubringen, abzulagern oder in den 

Unterg~und versickern zu lassen (Art. 13 und 14 des Eidg. Gewässer 

schutzgesetzes). 

1 . 
Die im folgenden für die einzelnen Teilzonen verfügten Nutzungsein 

schränkungen sind einzuhalten. Bei der Be~irtschaftung sind jeweils 

nur die zugelassenen Mittel und Stoffe anzuwenden. Ferner sind, soweit 

nicht nachstehend Abweichungen und Ausnahmen festge1egt sind, die Richt 

linien und Empfehlungen der eidgenössischen Fachinstanzen zu beachten. 

Lesende: + = zulässig 

= untersagt 

b = nur mit Genehmigung der Gewässerschutzbehörde. Als Grund 

lage für die Beurteilung und allfällige Bewilligungser 

teilung gilt insbesondere die "Wegleitung zur Ausscheiduns 

von Grundwasserschutzzonen" des Bundesamtes für Um-ielt 

schutz vom Oktober 1977 mit den darin aufgeführten Ver 

ordnungen und Vorschrift~n- 

1), 2), 3), 4) = siehe Einschränkungen in entsprechender Zone 
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3.1 Land- und forstwirtschaftliche Nutzuna s I II I I I 

a) Bodennutzuna 

Graswirtschaft 

Weidegang 

Ackerbau 

Kleingärten 

Landw. Intensivkulturen 

Wald 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

b) Oünauna 

Gründüngung (abgemähtes Gras liegen lassen) 

Ausbringen von Gülle, Mist, Kehrichtreife 
kompost und hygienisiertem K1ärsch1arrrn 

1) In Zone S II gilt: pro Gabe darf nicht 
mehr als 30 m3 Flüssigkeit oder 20 m3 
Mist oder Kehrichtreifekompost je hä au~~ 
gebracht werden; im Jahr sind 2 bis 3 
Einze1gaben zulässig. Die Gaben sind 
gleichmässig zu verteilen. Verschlauchun 
gen sind nicht gestattet; Ansarrm1ungen 
von Gülle usw. in Geländevertiefungen 
sind zu vermeiden. Der Boden darf während 
des Ausbringens weder gefroren, mit 
Schnee bedeckt noch wassergesättigt sein. 
Deshalb ist das Ausbringen bei oder kurz 
nach starken Regenfällen sowie während 
oder kurz nach der Schneeschmelze zu un 
terlassen. Brachliegende Aecker, d.h. 
Aecker ohne Gründecke sollen nicht gedüngt 
we~den; vor allem dann nicht, wenn nicht 
unmitte1bar danach Kulturen heranwachsen. 

+ + + 

1) 
+ + 

(((J 
J 

Ausbringen von nicht hygienisiertc!Tl Klär 
sch1arm,, Kehrichtroh- und Frischkernpost 

Anwendung von HandeisdLlnger (9em. dem Dünge 
plan) 

Lanzendünger 

+ 

+ + 



s I II III 
c) Pflanzenschutz, Unkrautverti1gung 

Chemische Pf1ar.zenschutzrnittel und 
ährtliche Agrikultur-Chemikalien, ein 

. sch lies s 1 i eh Phytohormonen 

2). In den Zonen S II und S III gilt: 
Vorbehalten bleiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs 
anstalten im Pflanzenschutzmittelver 
zeichnis aufgeführten Einschränkungen. 

Forstchemikalien bei gelagertem Nutzholz 

Herbizide 

3) In den Zonen S II und S III gilt: 
Vorbehalten b1eiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs 
anstalten im Pflanzenschutzrnittelver 
zeichnis aufgefUhrten Einschränkungen. 
Felgende Produkte sind verboten: 
TCA, Dalapcn, ~ttitrol, Dazomet (DMTT), 
Aldicarb, 00. Die Lis~e wird weiterge 
führt. 

Zubereiten und Bese,tigen der en.ähnten 
Mittel 

4) In der Zone S III gilt: bei der Manipu 
lation mit d~esen Stoffen darf nicht 
die Gefahr e~ntreten, dass sie in kon 
zentrierter Form in den Untergr..md ge 
langen. 

2) 
+ 2) 

+ 

3) 
+ 

+ 
+ 3) ) 

• + 4) 

d) 8e'Nässeruna mit 

Oberf1äc~enwasser 

{geklärtem} Abwasser 

+ 
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e) Uebriges 

Gü11engruben, erdverlegte Gül1en1eitungen, 
Güllenzapfste11en und Ueberflur-Güllenbe 
hälter (bis max. 300 m3 Inhalt) 

Güllenteiche 

Mistablagerung bei der Stallung (auf Platte) 

Mist-Zwischenlagerung auf·dem Feld 

Beseitigung von Jauche und Mist über 
das Mass der pflanzenbaulichen Bedürf 
nisse 

3.2 Sport- und Parkan1aaen 

<'(([ Sportplätze und Parkan 1 aaen, Freibäder 

deren sanitäre Einrichtungen mit Kana 
lisationsanschluss 

deren sanitäre Einrichtungen ohne Ka 
nalisationsanschluss 

- deren Hartanlagen(z.8. Tennisplätze) 

- deren GrLlnflächen (Spielfe1der, Liege- 
wiesen) 

5) bei der Erstellung und Pflege dürfen 
keine wassergefährdenden Materialien 
verwende t werden. Zur Pflege vgl. Ab 
schnitt 3.1.c 

Ze1tplätze 

Plätze für Wohnwagen und Mobilheime 
- mit individuellen, installierten Kana 

lisationsanschlüssen 

- ohne Kanalisationsanschlüsse 

s II III 

·+ 

+ 

+ 

+5) 

+5) 

+5) 

+5) 

+ 

+ 

J 

Wi1doarkanlaae 

Weidebetrieb mit ~ildtieren 

Tierarten, die Erdb~ten (Gänge, Löcher) 
errichten 

Tierunterstand, B1ockhaus (mirrdestens 
1 Seitenwand offen) 

6) Beschränkung der Tierzahl: 
Bis zu 10 grössere Wildtiere (z.B.Rehe) 
pro ha 
und bis zu 20 kleine Wildtiere pro ha 

+6) +6) 

+1) 
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/ 
( s I II III 

?)Der Tierunters:and muss auf die be 
stehende Deckschicht fundiert werden 
(keine Einbindung). 

3.3 Bauliche Anlaaen• 

3.3. 1 Neubauanlaaen 

a) Hochbauten 

- ohne Scfmutzwas seranfa 11, ohne Erzeugung, 
Verwendung, Berörderung, Umschlag, 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. 

- mit Schmutzwasseranfall, in denen grund 
bzw. que11wassergefährdende Stoffe weder 
erzeugt, ver~endet, umgeschlagen, be 
fördert oder gelagert werden. Zuge:assen 
sind allenfalls Mineralölprodukte für 
eiger.e Heizzwecke (siehe Art. 3.3.d die 
ses Reg1e!Tlentes) 

- mit Schmutzwasseranfall, mit nur geringer 
Er::eugung, Verwendung, Beförderung, 
L3gerung und ger~ng~ Umsch1ag von wasser 
gefährdenden Stoffen. 

gewerbliche und industrielle Betriebe, 
die wassergefährdende Stoffe erze~gen, ver 
wenden, umschlagen, befördern oder 
lagern. 

b) Abwasseranlagen 

- Schmutzwasserleitungen. 

- Sickerschächte für alle Abwässer, Kühl- 
wasser, Wär.ne?umpenwasser 

- Sicke~schächte für Dachwasser 

c) Verkehrsanlagen 

- Strassen unter Einhaltung der Richt 
linien des Eidg. De?arte!Tlentes des Innern 
betr. Gewässerschutzmassnahmen beim 
Str as s enbau vom 27. 5. 196a 

- landwirtschaftliche F1urwege 

- Parkplätze, Autoabste11f1äc~en ohne 
Wasseranschluss 

+ + 

+ 

b 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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I S , I II III 

) 

(Fortsetzung Verkehrsanlagen) 

- Private Garage~vorplätze mit Wasser7. 
anschluss, private Einzel-Autowasch7 
plätze (mit dichtem Selag, Randbor 
düren und Ableitung.des Wassers in 
Kana 1 i sati on) 

- Anwendung von Schädlingsbekämpfungs 
mitteln, Herbiziden und Phytohonnonen 
an Wegen und Strassen vgl. Art. 3.1.c 

d) Tankanlagen, Rohr1eitungen 

Massgebend ist der Art.23 der Verord 
nung des Bundesrates vom 28.9.1981 
über den Schutz der Gewässer vor was 
sergefährdenden Flüssigkeiten (VWF), 
sowie die Eidg. Technischen Tankvor 
schriften {TTV). 

- freistehende Lagerbehälter mit Flüs 
sigkeiten der Wassergefährdungsklasse 
2, die ausschliesslich der Wasserauf 
bereitung dienen sowie die dazugehöri 
gen freistehenden Rohr1eitungen und 
Abful1 s te 11 en 

- erdverlegte Anlagen 

- freistehende ·An 1 agen 

7) in der Zone S III sind nur folgende 
Anlagen zulässig, soweit sie den rür 
die Zone S 3 geltend~n VWF- und TTV 
Bestimmungen entsprechen: 

- Gebinde mit einem Gesamtnutzvolumen 
bis 450 1 je Schutzbauwerk 

- freistehende Laaerbehä1ter bis zu 
einem Gesamtnutivolumen von 30 m3 
je Schutzbauwerk, sofern sie nur 
Heiz- und Dieselöl zur Energiever 
sorgung für höchstens 2 Jahre ent 
halten, sowie die dazugehörigen 
freistehenden Rohrleitunaen und . ., 
Abfüllstellen 

- Betriebsanlagen mit FlUssigkeiten 
der Wassergerahrdungsk1asse 1 bis 
450 1 und der Klasse 2 bis 2000 l 

- Rohrleitunger, für gasförmige Brenn 
stoffe 

+ 

+ + + 

+ + 
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s I II. III 
e) Kreisläufe. die de!n Grund bzw. Quell 

wasser und Boden Wänne entziehen oder 
abgeben 

3.3.2 Bestehende Bauten und Anlaaen 

- Abwasseranlagen 

8) Der bauliche Zustand der Abwasseran- 
1agen ist zu überprüfen, wenn Verdacht 
auf Unsti1T1T1igkeiten besteht. Mängel 
sind innert l Jahr nach der Prüfung zu 
beheben. Wenn unmittelbare Gefahr einer 
Quellwasserverschmutzung besteht, sind 
die notwendigen Reparaturen sofort 
durchzuführen. 

8) 

3.4 Terrainver~nderungen 

Aufschüttungen mit sauberem Aushub 
material 

Geländeabtragungen 

+ + 

+ 9) 

9) Maximale AbtTagung 1,2 m 

, 

3.5 Andere Nutzung 

Materia11ager von f'es ten, unlöslichen 
Stoffen 

Offene Mate~iallager von löslichen, 
wassergerährdenden Stoffen 

Lage~ von Kehrichtkompost und Klär 
schlarmi 

Deponie von sauberem Aushubrnaterial 

De;JSnie von Kehricht und Abbruch 
material 

Wasenplätze 

Kiesgruben, Lehmgruben 

Friedhof 

Altautosarrmelplätze 

+ + 

+ + 
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3.6 Gewässerschut:mass~ahmen während der Aus~ühruna von Bauten 

( (1 , 

Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergrube ist in den Zonen 
I, II und III unzulässig. · 
Für die in den vorstehenden Abschnftten genann.ten, mit Bauar 
beiten verbundenen Nutzungen sind während der Bauphase in der 
Que1lwasserschutzzone die folgenden Bedingungen in die Bau 
b~willigung aufz~nehmen: 

- Die Baumaschinen sind abends und wochenends abseits der Bau 
grube aufzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren 
der Maschine!"i und Fahrzeuge darf nu~ auf einem geschützten Platz. 
(z.B. Betonwanne, dichter, überdeckter Platz} erfo1gen 

- Oe1rasser, Kannen etc. mit Treibstoff, Schmieröl und anderen 
wassergefährdenden F1üss1gkeiten sind in eine Wanne mit 1001 
Auffangvolumen zu stellen. 

- Ci e. Bauabfäl 1 e der verschi ede!"ie!'I Handwerker cfürfen nicht a 1 s 
Auffül 1 ma ter i a 1 in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Ent- 
1 eeren von Flüssigkeiten in die Baugrube ist untersagt. Für 
Bauabfälle ist eine Mulde bereit zu ste11en. 

- Auf dem Bauplatz ist eine der ge1agerten Oe1menge entsprechen 
de Menge eines Oe,binders bereit zu stellen 

- Der P1atz, auf welchen die 3etonmischan1age zu stehen komnt , ist 
dicht zu gestaiten. Die anfa11enden Abwässer sind vor dem Ab1ei 
ten in einen Absetzschacht und ansch1iessenden Kanal mit Kies 
fü11ung zu 1eiten. Je nach Bedarf sind die Absetzbecken zu leeren 
sowie das Kiesmaterial im Kanal zu ersetzen. 

- Die Lagerung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist 
in den Zonen I und II unzu1ässig. · 

A11e auf der Baustelle beschäftigte Personen sind insbesondere durch 
persönliche Instruktion und durch Anschlag auf diese Vorschriften· 
aufmerksam zu machen. 

Art.4 Ausnahmen 

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können mit Zustirrrnung 

der Einwohnergemeinde Neuendorf beim Vorliegen zwingender GrJnde 
vom Kantonalen Amt rur Wasser,,jirtschaft zugelassen werden, sofern 

der Nachweis erbracht ist, dass dadurch keine unmittelbare oder 

spätere Gerahrdung der Quellfassung erfolgt. 

Art.5 Zuständigkeit 

Wo nichts anderes er~ähnt (Legende: b) ist die Einwohnergemeinde 

Neuendorf rür die Anwendung µnd Kontrolle dieses Reglementes zu 

ständig. 
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Art.6 Geltunasdauer 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement gelten auf unbestiITITlte Zeit. 

Künftige gesetzliche BestiITITlUngen des Bundes oder des Kantons bleiben 

vorbehalten. 
-~ 

Art.7 Die vorstehend erwähnten öffentlich-rechtliche Eigentums- und Nutzungs 

beschränkungen sind bei den betroffenen Liegenschaften im Grundbuch wie 

fo1gt anzumerken: 
'\ (- ' I "Massnahme!1 zum Schutze des Grundwassers" 

Art .. 8 Der Schutzzonenp 1 an und dieses Reg1 ement treten nach Genehmigung durch 

den Regierungsrat des Kantons·So1othurn mit der.Pub1ikation im Amts 

b1att in Kraft. 

(.., 

Genehmigt durch den Gemeinderat am .l.7. •. Jl.l.Ili .19.&5 ~r :"")u . 0471:~hre~er: 
Genehmigt durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr.144,4. vorn ... 5 .. Mai 1987 

Der Staatsschreiber: 
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A n h a n g 

Richt1inien 

• 

- •weg1eitung für de~ Gewässerschutz in der landwirtschaftN 
{Düngung, Anschlusspflicht, HofdUnger·.-er.ertung), herausgegeben 
vom Bundesamt für Land,..-irtschaft, Bundesamt für tJrn.e1tschutz, 
Eidg. Me1iorationsar.:t und Eidg. lanc:!-,iirtschaftliche Forschungs 
anstaiten, Dez. 19i9 

- •~egleitung zu einer urr,,,.;e1tgerechten Anwendung von Düngemitteln•. 
Eidg. landwirtschaftl. Forschungsanstalten, Eidg. Anstalt Tür Was 
serversorgung, .A.bwasser,einigung und Gewässerschutz (E.A.W.AG), Bun 
desamt für Üm,,.e1tschutz, veröffentlicht in den Mitteilungen für 
die Schweiz. Lan6.irtschaft1 ~. 7 (1974) 

- "Düngungsrichtlinien für den·Acker- und Futterbau•, Eidg. land 
wiitschaftl. Forschunasanstalten, verHffentlicht in den Mitt~i 
lungen für.die schweiz. Landwirtschaft, 20, 2. (1972) 

•;Hcht1inie!'l für die A~ .. e!1dung von K"!ärsch7armi als Dünge!nitte1 in 
der Landwirtschaft", Eidg. landwirtschaftl. Forschungsanstalten, 
veröffentlicht in den Hittei1ungen Tür die schweiz. Lanawirtschaft. 
20, 7. (1972) 

, . 
- "Me:kblatt über den Schutz des Wassers vor Schädlingsbekämpfungs 

mitteln" vom August 1972, herausgegeben von den Eidg. Anstalten 
für das forstliche Ye rsuchswe s en , für Obst-. Wein- und Gartenbau, 
der EA;.r.AG und der Eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftl. 
Pflanzenbau . • ) - VWF: Verordnung über den Sc~utz der G~ässer vor wassergefährden 
den F1üssigkeiten (28.9.1981). 

- TTV: Eidg. Technische Tankvorschriften vom 27.12.1967 und deren 
Nachträge. 
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· GENEHMIGT VOM EI.NWOHNERGEMEINDERAT NEUENDORF 
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DER AMMANN : DER EMEINDESCHREIBER : 
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GENEHMIGT VOM REGIERUNGSRAT DES""-KANTONS SOLOTHURN 

I GEMÄSS· RRB NR. 1444 VOM 5. MAI 1987 

1 DER STAATSSCHREIBER 
1 
i 

J 

[ 1 1 1, / : • 

~ 

c:===i 

WOHNZONE 2- GESCHOSSIG 1. ETAPPE 

WOHNZONE 2- GESCHOSSIG 2. ETAPPE 

MEHRFAMILIENHAUSZONE 3- GESCHOSSIG 
( 3 GESCHOSS VOLLSTÄNDIG IM DACH 1 TRAUFHÖHE MAX 750n:i , OACHNEIGUNG MAX 45° ) 

KERNZONE 

KERN - RANDZONE 

ZONE FÜR ÖFFENTLlCHE BAUTEN UND ANLAGEN 

GEWERBE ZONE 

IMMISSIONSSTREIFEN BEI GEWERBEZONE 

BAUERNHOF ZONE 
. .. 

TRENNENDE GRUNFLACHEN 

GESCHÜTZTE HECKEN, BUSCHGRUPPEN UND BÄ,UME 

GEWÄSSER 

..._ ] ZONE FUR SP!EL- UND ERHOLUNGSANLAGE 

QUELLENSCHUTZZONE I 

QUELLEN SCHUTZ ZONE lI 

QUELLENSCHUTZZONE l[ 

ARCHÄOLOGISCHE FUNDSTELLE 
C.E(HrZE1T1G 1,Cc;: '\,.:•. ::;,:,;cc:--,,:,d/E DE GFA2ARSE . ..,EI\ iS~ '.)iE, 
K'ANTJNSA!iCr1AOl'JG1E Z. , :.~c:TÄ1'JOIG,€1'. EAUGESLrCHE, OiE Oi-<A81\R5E.TEF-- 
8E'fNfiALfEI-., S·iN!u :'.(Rl f,(,•, - 5:.U · :;EP/'ifFE~ENT ZuhtlNOEN or::R 
f.AN:CNSARCHAQLCG1E, . ~=- E,:;·-EILIJNG JER 5'Au~E:WfLUGUNG ZUK 
""~E._UJN'<:NAHM'[ "'ff.:" ,Rf ~,,-;:,, 
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